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E n t wur f  

Bundesgesetz, mit dem die Gewerbeordnung 1994 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Die Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994 (WV), BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. XXX/2014 wird wie folgt geändert: 

1. § 51a Abs. 2 lautet: 
„(2) Abs. 1 gilt nicht für Tätigkeiten, die dem Rauchfangkehrergewerbe, soweit dieses 

sicherheitsrelevante Tätigkeiten nach § 120 Abs. 1 zweiter Satz umfasst, dem Waffengewerbe, dem 
Gewerbe der Sprengungsunternehmen, dem Gewerbe der Versteigerung beweglicher Sachen oder dem 
Gewerbe der Errichtung von Alarmanlagen vorbehalten sind.“ 

2. Im § 57 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „kosmetischen Mitteln,“. 

3. § 120 Abs. 1 lautet: 
„§ 120. (1) Einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe der Rauchfangkehrer (§ 94 Z 55) bedarf es 

für das Reinigen, Kehren und Überprüfen von Rauch- und Abgasfängen, von Rauch- und Abgasleitungen 
sowie von den dazugehörigen Feuerstätten. Insoweit Rauchfangkehrer durch landesrechtliche 
Vorschriften zu sicherheitsrelevanten Tätigkeiten, insbesondere Tätigkeiten der Feuerpolizei, Baupolizei 
oder vergleichbaren Tätigkeiten, wie Überprüfungen und damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen 
zur unmittelbaren Gefahrenabwehr verpflichtet werden, bedürfen sie dafür der Niederlassung in 
Österreich. Im Übrigen bedarf es für das Reinigen und das wartungsbedingte Kehren sowie für 
Tätigkeiten gemäß Abs. 2 bis Abs. 5 keiner Niederlassung in Österreich und sind diese nicht als 
sicherheitsrelevante Tätigkeiten im Sinne des zweiten Satzes anzusehen.“ 

4. § 121 Abs. 1 lautet: 
„§ 121. (1) Das Gewerbe der Rauchfangkehrer darf nur von natürlichen Personen oder eingetragenen 

Personengesellschaften, deren persönlich haftende Gesellschafter natürliche Personen sind, ausgeübt 
werden. Die Ausübung des Gewerbes der Rauchfangkehrer erfordert weiters 
 1.  bei natürlichen Personen die Staatsangehörigkeit einer EWR-Vertragspartei und ihren Wohnsitz 

in einem EWR-Vertragsstaat, 
 2. bei eingetragenen Personengesellschaften die Staatsangehörigkeit einer EWR-Vertragspartei der 

Mitglieder der zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe oder der geschäftsführungs- und 
vertretungsbefugten Gesellschafter und deren Wohnsitz in einem EWR-Vertragsstaat.“  

5. Nach § 121 Abs. 1 wird folgender § 121 Abs. 1a eingefügt: 
„(1a) Die Ausübung des Gewerbes der Rauchfangkehrer erfordert hinsichtlich der 

sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Sinne des § 120 Abs. 1 zweiter Satz weiters 
 1. dass der Anmelder nicht schon im selben oder in zwei verschiedenen Kehrgebieten das 

Rauchfangkehrergewerbe als Gewerbeinhaber ausübt oder als Geschäftsführer oder 
Filialgeschäftsführer im Rauchfangkehrergewerbe tätig ist und 

 2. das Vorliegen eines Bedarfes nach der beabsichtigten Gewerbeausübung.“ 
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6. § 121 Abs. 3 lautet: 
„(3) Den im Abs. 1 und Abs. 1a Z 1 bezeichneten Voraussetzungen haben die Gewerbetreibenden 

auch während der gesamten Dauer der Gewerbeausübung zu entsprechen. Die Gewerbeberechtigung ist 
von der Behörde (§ 361 Abs. 1) zu entziehen, wenn diese Voraussetzungen nicht mehr zur Gänze erfüllt 
werden.“ 

7. § 122 Abs. 1 lautet: 
„§ 122. (1) Die Ausübung des Rauchfangkehrergewerbes durch einen Geschäftsführer (§ 39) ist nur 

zulässig, wenn dem Gewerbeinhaber die persönliche Ausübung nicht möglich ist oder für ihn erhebliche 
Nachteile besorgen lässt und, soweit sicherheitsrelevante Tätigkeiten im Sinne des § 120 Abs. 1 zweiter 
Satz verrichtet werden, wenn der Geschäftsführer nicht schon im selben oder in zwei verschiedenen 
Kehrgebieten das Rauchfangkehrergewerbe als Gewerbeinhaber ausübt oder als Geschäftsführer oder 
Filialgeschäftsführer im Rauchfangkehrergewerbe tätig ist.“ 

8. § 123 Abs. 1 bis 3 lautet: 
„§ 123. (1) Der Landeshauptmann hat durch Verordnung eine gebietsweise Abgrenzung für die 

Ausübung des Rauchfangkehrergewerbes hinsichtlich der sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Sinne des 
§ 120 Abs. 1 zweiter Satz zu verfügen. In dieser Verordnung sind die Grenzen der Kehrgebiete so 
festzulegen, dass die sicherheitsrelevanten Aufgaben entsprechend wahrgenommen werden können und 
dass innerhalb eines Kehrgebietes die wirtschaftliche Lebensfähigkeit von mindestens zwei 
Rauchfangkehrerbetrieben mit sicherheitsrelevanten Aufgaben mit mindestens je zwei hauptberuflich 
beschäftigten Arbeitnehmern gewährleistet ist. Erfordert der im zweiten Satz festgelegte Grundsatz 
infolge der topographischen Verhältnisse und der Siedlungsdichte in einem Gebiet die Festlegung eines 
Kehrgebietes in einer Größe, die die Ausübung des Rauchfangkehrergewerbes durch unverhältnismäßig 
lange Anfahrtswege erschweren würde, kann der Landeshauptmann ein Kehrgebiet nur für einen 
Rauchfangkehrerbetrieb einrichten. 

(2) Die Gewerbeanmeldungen für die Ausübung des Rauchfangkehrergewerbes haben hinsichtlich 
der sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Sinne des § 120 Abs. 1 zweiter Satz die Ausführung dieser 
Tätigkeiten auf das betreffende Kehrgebiet einzuschränken. Bei Gefahr im Verzug, im Fall eines 
Auftrages gemäß § 122 Abs. 2 oder im Fall des Wechsels in ein anderes Kehrgebiet gemäß § 124 ist 
jedoch die Verrichtung dieser Tätigkeiten auch außerhalb des Kehrgebietes zulässig. Wird die 
Abgrenzung des Kehrgebietes nach Erlangung der Gewerbeberechtigung geändert, dann gilt die 
Gewerbeberechtigung hinsichtlich dieser Tätigkeiten als auf das Kehrgebiet, für das der Standort der 
Gewerbeberechtigung begründet wurde, in seiner gebietsweisen Abgrenzung eingeschränkt. 

(3) Die Rauchfangkehrer sind verpflichtet, innerhalb ihres Kehrgebietes die im § 120 Abs. 1 zweiter 
Satz angeführten Tätigkeiten auszuführen. Die Rauchfangkehrer sind außerdem verpflichtet, den jeweils 
geltenden Höchsttarif für die im § 120 Abs. 1 erster Satz angeführten Tätigkeiten einzuhalten.“ 

9. Die Überschrift des § 125 lautet:  
„Höchsttarife, Verfahrensbestimmungen für das sicherheitsrelevante Aufgaben umfassende 

Rauchfangkehrergewerbe, Information“ 

10. § 125 Abs. 3 bis 6 wird durch folgende Absätze 3 bis 6 ersetzt: 
„(3) Mit der Gewerbeausübung darf der Anmelder insoweit, als die Gewerbeanmeldung 

sicherheitsrelevante Tätigkeiten im Sinne des § 120 Abs. 1 zweiter Satz umfasst, erst mit der Rechtskraft 
des Bescheides gemäß § 340 Abs. 2 beginnen. Nur Gewerbetreibende, deren Gewerbeberechtigung die 
bescheidmäßige Ermächtigung zur Durchführung sicherheitsrelevanter Tätigkeiten gemäß § 120 Abs. 1 
zweiter Satz umfasst, dürfen die Bezeichnung „öffentlich zugelassener Rauchfangkehrer“ führen. 

(4) Vor der Erlassung des Bescheides nach § 340 Abs. 2 hat die Bezirksverwaltungsbehörde die 
Landesinnung der Rauchfangkehrer aufzufordern, innerhalb einer Frist von vier Wochen ein Gutachten 
zur Voraussetzung gemäß § 121 Abs. 1a Z 2 abzugeben. Widerspricht die Entscheidung der Behörde dem 
fristgerecht abgegebenen Gutachten der Landesinnung der Rauchfangkehrer oder wurde sie nicht zur 
Abgabe eines Gutachtens aufgefordert, so steht der Landesinnung der Rauchfangkehrer das Recht der 
Beschwerde gegen den Bescheid zu. 

(5) Hat der Rauchfangkehrer Anzeigen über die Ausübung des Gewerbes in einer weiteren 
Betriebsstätte in einem anderen Kehrgebiet oder die Verlegung des Betriebes in einen Standort in einem 
anderen Kehrgebiet oder die Verlegung des Betriebes in einer weiteren Betriebsstätte in einen Standort in 
einem anderen Kehrgebiet erstattet, so hat die Behörde dies, soweit es sich um sicherheitsrelevante 
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Tätigkeiten im Sinne des § 120 Abs. 1 zweiter Satz handelt, mit Bescheid zur Kenntnis zu nehmen oder 
bei Nichtvorliegen der Voraussetzungen hiefür die Gewerbeausübung im neuen Standort zu untersagen. 
Der Rauchfangkehrer darf mit der Ausübung dieser Tätigkeiten im neuen Standort erst mit Rechtskraft 
des Bescheides beginnen. Im Anzeigeverfahren ist Abs. 4 anzuwenden. 

(6) Der öffenlich zugelassene Rauchfangkehrer informiert den Leistungsempfänger innerhalb seines 
Kehrgebietes klar und verständlich, zu welchen Tätigkeiten der Rauchfangkehrer durch landesrechtliche 
Vorschriften verpflichtet ist sowie welche Tätigkeiten dem öffentlich zugelassenen Rauchfangkehrer 
vorbehalten sind.“ 

11. § 340 Abs. 2 lautet: 
„(2) Hat die Anmeldung ein im § 95 genanntes Gewerbe oder die im Rahmen des 

Rauchfangkehrergewerbes (§ 94 Z 55) ausgeübten sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Sinne des § 120 
Abs. 1 zweiter Satz zum Gegenstand, so hat die Behörde über das Ergebnis ihrer Feststellungen längstens 
binnen drei Monaten einen Bescheid zu erlassen. Erwächst der Bescheid, mit dem festgestellt wurde, dass 
die Voraussetzungen gemäß Abs. 1 vorliegen, in Rechtskraft, so hat die Behörde den Anmelder 
umgehend in das Gewerberegister einzutragen.“ 

12. Im § 356b Abs. 3 wird die Wortfolge „hinsichtlich des Wasserrechtsgesetzes 1959 nur für die im 
Abs. 1 Z 1 bis 5 genannten Maßnahmen“ durch die Wortfolge „hinsichtlich des 
Wasserrechtsgesetzes 1959 nur für die im Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten Maßnahmen“ ersetzt. 

13. § 373b Abs. 1 lautet: 
Die Bestimmungen des § 373a gelten für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

und Gesellschaften, die nach schweizerischem Recht gegründet wurden und ihren satzungsgemäßen Sitz, 
ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in der Schweiz haben, sinngemäß mit der Maßgabe, 
dass von ihnen Dienstleistungen in Österreich erbracht werden dürfen, deren tatsächliche Dauer 90 
Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht überschreitet. Hinsichtlich der Anerkennung von beruflichen 
Qualifikationen zum Zwecke der Gründung einer Niederlassung in Österreich sind Staatsangehörige der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU oder eines 
Vertragsstaates des EWR gleichgestellt. 

14. Dem § 382 wird folgender Abs. 69 angefügt: 
„(69) § 51a Abs. 2, § 120 Abs. 1, § 121 Abs. 1, Abs. 1a und Abs. 3, § 122 Abs. 1, § 123 Abs. 1 bis 3, 

die Überschrift des § 125, § 125 Abs. 3 bis 6, § 340 Abs. 2, § 356b Abs. 3 und § 373b Abs. 1 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. XXX/XXXX treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft.“ 
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